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1. Einleitung  

Seit dem Frühjahr 2020 orientiert sich das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wirken und Handeln an dem jeweilig aktuellen Stand der Corona-Pandemie. Mit 
dem Haushalt 2022 wird nunmehr die zweite Planung vorgelegt, die unter Pandemiebedingungen erstellt werden musste. Hierbei spielen die Erfahrungswerte 
der vergangenen zwei Jahre eine herausragende Rolle. Kommunen sind unterschiedlich stark von den Auswirkungen betroffen. Doch zeichnet sich deutlich ab, 
dass die Wirtschaftsprognosen mittlerweile deutlich positiver ausfallen, als noch vor einem Jahr. Auch für den Kreis Offenbach spiegelt sich das in der Planung 
2022 mit einem guten Gewerbesteueraufkommen der Kommunen in der Kreisumlage wider. Allerdings steht der Kreis Offenbach steht nicht alleine da mit 
diesen guten Prognosen und der gleichzeitigen Mitteilung an die Gremien und die Öffentlichkeit, dass diese gute Ausgangslage nicht ausreicht.  

Nicht ausreicht, um die gleichzeitig sinkenden Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes aufzufangen. Hinzu kommen aus der 
Solidargemeinschaft noch die steigende Krankenhausumlage und eine LWV-Umlage, die „durch die Decke geht“. Und auch nicht ausreicht, um 
pandemiebedingte Kostensteigerungen insbesondere in der Jugendhilfe, aufzufangen.  

Hinzu kommt eine Erwartungshaltung, auch verstärkt durch die unterschiedlichen Situationen und Bedürfnisse in der Pandemie, die Schulen und die öffentliche 
Verwaltung schneller in der Digitalisierung voran zu bringen. Hier ist der Kreis mit dem Einsatz seiner Arbeitsgruppe auf einem sehr guten Weg. Die 
Kostensteigerungen für die Zukunft ist jedoch kaum zu beziffern.  

Vor diesem Hintergrund wird der Kreis Offenbach weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept als Leitlinie vorhalten, um das gute und bewährte Instrument der 
Haushaltssicherung mit all seinen Facetten zu nutzen, um die Haushaltspläne im positiven Rechnungsergebnis zu bestätigen. 

Mit den Maßnahmen der Haushaltssicherung wurden seit dem Jahr 2005 rund 141 Mio. € konsolidiert. 

 

Denn ausgehend von der Regelung des § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept nur aufzustellen, wenn die Vorgaben zum Ausgleich des 
Ergebnis- und des Finanzhaushalts in der Planung nicht eingehalten oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein 
negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. 

Der Kreis kann den Ausgleich des Ergebnishaushalts für 2021 aufzeigen, allerdings den Ausgleich des Finanzhaushalts planerisch nicht darstellen.  

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender 
Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ 
geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ 
zur Verfügung steht.“ 
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2. Ergebnis- und Finanzplanung 

2.1. Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2025 

Auf den folgenden Seiten ist die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 – 2025 gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO dargestellt. 
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2.2. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt (§ 92 Abs. 5 Satz 1 HGO) – Altfehlbeträge und Überschuldungsverbot (§ 92 Abs. 7 HGO) 

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt im Plan und Ergebnis ausgeglichen sein. Der Kreis Offenbach legt mit der Haushaltsplanung 2022 einen weiteren  
Ergebnishaushalt mit positivem ordentlichem Ergebnis vor.  

    Jahresergebnis (Plan)  Jahresergebnis (Ist)    Abbaupfad    
Altlfehlbetrag 
(außerord.)  

                 

2018 + 7.140.509 + 33.044.900   108.437.2181    

2019 + 14.673.382 +  19.319.009      89.675.590 

2020 + 14.394.784 +  34.392.554       89.264.447 

2021 + 3.614.100         92.115.054 

2022 + 14.629           

2023 + 15.651.871           

2024 + 20.976.413           

2025 + 22.553.974       

 

Der außerordentliche Altfehlbetrag kann nur durch einen nicht planbaren außerordentlichen Ertrag reduziert werden.  

2.3. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Satz 2 HGO) 

Neben dem Ergebnishaushalt muss der Finanzhaushalt ebenfalls ausgeglichen sein. Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit 
soll laut § 92 Abs. 5 Satz 2 HGO mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie der Eigenbeitrag an das 
Sondervermögen der Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch 
zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.  

Dies stellt sich wie folgt dar: 

Planung 2022  Ist 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
        

          
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.167.905 23.041.504 19.664.762 35.244.465 41.342.913 42.300.390 

        

Auszahlungen für Tilgung von Krediten  33.251.941 33.011.533 33.266.231 33.753.546 35.244.941 37.389.824 

        

Zahlungsmittelüberschuss  / Zahlungsmittelbedarf  35.517.927 -9.970.029 -13.601.469 1.490.919 6.097.972 4.910.566 
 

                                                      

1 Differenzierung der Altfehlbeträge in außerordentliche Erträge und ordentliche Erträge wurde mit dem Regierungspräsidium besprochen. Außerordentliche Altfehlbeträge fanden keine 
Berücksichtigung im Genehmigungsverfahren des Haushaltes 2020/2021  
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Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist 2022 nicht erfüllt. Dieses Defizit kann aber durch noch vorhandene „ungebundene“ Liquidität aus Vorjahren ausgeglichen 
werden. Allerdings bleibt zu erwähnen, dass in den Auszahlungen für Kredite der jährliche Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse in Höhe von 
8,68 Mio. € enthalten ist und der kommunale Handlungsspielraum des Kreises dadurch über die 30-jährige Laufzeit nachhaltig eingeschränkt ist und sein wird. 

Im Zuge des Artikel 3 „Änderung des Hessenkassengesetzes“ des hessischen Corona-Kommunalpakets bestand die Möglichkeit der hälftigen Stundung des 
Eigenbetrages zur Hessenkasse für das Haushaltsjahr 2020 und Rückzahlung je zu einem Fünftel in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu den in diesen 
Jahren zu erbringenden kommunalen Tilgungs- bzw. Eigenbeiträgen. Der Kreis hat dies abgelehnt und somit die Folgejahren im Finanzhaushalt nicht noch 
zusätzlich belastet.  

2.4. Liquiditätsreserve (§ 106 Abs. 1 HGO)   

Der Einhaltung der Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Vorrang vor dem Aufbau der Liquiditätsreserve zu 
geben. Die Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer stetigen Zahlungsfähigkeit beläuft sich für den Kreis Offenbach auf 12,4 Mio. € (12,1 Mio. € waren es 
2021). 

Diese stellt sich im Kapitel 2.1 in der Position 37 wie folgt dar: 

Planung 2022 Ist 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

             

             

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 9.324.590 4.948.061 6.496.531 7.987.450 14.085.422 18.995.988 

             

 

„Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt 
daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffern nicht bilden bzw. bis zum 
Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.“2 Trotzdem wird eine zeitnahe Bildung der Reserve mit den nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen 
angestrebt. 

2.5. Berichtspflicht (§ 28 GemHVO) 

Der Kreis Offenbach berichtet seit Umstellung auf die Doppik in 2008 in jeder Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Vertretung für den Kreistag über 
den Stand des Ergebnishaushaltes als auch den Stand der Umsetzung von Haushaltssicherungsmaßnahmen. Seit 2012 werden übergeordnete Kennzahlen 
im Haushalt dargestellt und seit 2015 erfolgt die Berichterstattung ebenso unterjährig. (vgl. Kapitel „Ziele, Kennzahlen und Vergleichsringtätigkeit). Seit 2019 
wird unterjährig ebenso der Stand des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt aufgezeigt und ein Liquiditätsbericht vorgelegt. Der Novellierung der GemHVO 
vorgezogen berichtet der Kreis seit 2019 zeitgleich der Aufsichtsbehörde3. Darüber hinaus erhalten auch die kreisangehörigen Kommunen unterjährig die 
Berichte. Seit 2021 wird der Finanzstatusbericht quartalsweise statt jährlich beigefügt.  

                                                      

2 Finanzplanungserlass 2022 des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport 

3 Auflage aus der Haushaltsgenehmigung 2020 
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3. Die Kostenblöcke  

3.1. Jugendhilfe  

Im Bereich der Jugendhilfe waren in 2021 starke Fallzahlenzunahmen zu verzeichnen. Die Einschränkungen des täglichen Lebens durch Kita- und 
Schulschließungen in 2020, eingeschränkte Angebote der Jugendhilfe und Jugendarbeit stellen für Familien fortlaufend eine große Herausforderung dar.  

Insbesondere der fortdauernde Anstieg von Fallzahlen und höhere Entgeltsätze durch Lohn- und Gehaltssteigerungen belasten den Kreishaushalt. Dies zeichnet 
sich deutlich beim Aufwand für die sozialpädagogische Familienhilfe, der Heimerziehung und den Leistungen für seelisch Behinderte ab.  

Dieser wird sich unter den gegebenen Voraussetzungen auch in 2022 fortsetzen.  

 
 Der Planansatz 2021 ist aufgrund vorgenannter Punkte nicht auskömmlich. Die Prognose im Oktober geht von einem Mehraufwand von 5,3 Mio. € aus. 

Die externen Faktoren lassen sich durch den Kreis schwer bis nicht beeinflussen. Steuerungsmechanismen für Kosten im Allgemeinen Sozialen Dienst sind 
sowohl die Vertrags- und Entgeltvereinbarungen als auch die Fallsteuerungsmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund hat der Kreis u. a. zur Unterstützung der 
Steuerungsmechanismen in ASD ein Monitoring für den Bereich der Hilfen zur Erziehung entwickelt. Gleichzeitig wird die Verselbstständigung von jungen 
Erwachsenen fokussiert und ein Präventionsmonitoring aufgebaut.   

3.2. Grundsicherung gemäß SGB XII in Verbindung mit Eingliederungshilfen gemäß SGB IX  

Die Entwicklung der Leistungen im Sozialbereich und deren laufenden Veränderungsprozesse beeinflussen den Haushalt des Kreises maßgeblich.  

Mit der dritten Reformstufe des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung (BGBl. I Nr. 66, S. 3234 vom 23. 
Dezember 2016) wurde die Eingliederungshilfe ab dem 1. Januar 2020 aus der Sozialhilfe herausgelöst und umfassend neu im SGB IX geregelt und konsequent 
personenzentriert ausgerichtet. Neben dem Entfall der Unterscheidung zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Leistungen werden die 
Fachleistungen der Eingliederungshilfe und existenzsichernder Leistungen getrennt. Für die Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe bekommen, wird 
es weitere Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen und Vermögen geben.  Für den Kreis Offenbach bedeutet dies, dass 2022 mit einem weiteren 
Mehraufwand i. H. v. 1,2 Mio. € gerechnet werden muss. Diese Kosten der Aufgaben- und Zuständigkeitsveränderung müssen durch den Kreis erwirtschaftet 
werden.  
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* Die Grundsicherung wird seit 2014 zu 100% vom Bund übernommen. Die Grafik dient nur zur Darstellung der Kostenentwicklung. 

3.3. Asyl  

Im Bereich Asyl sind die  Fallzahlen der Hilfeempfängerinnen und -empfänger konstant. Allerdings ist in den letzten Wochen eine Zunahme der Zuweisungen 
an den Kreis zu verzeichnen. Nicht absehbar sind die weiteren politischen Entwicklungen, die bereits jetzt zu einem starken Anstieg der Fallzahlen führen.  

Die Erstattungsleistungen (LAG-Pauschale) sinken analog der Rechnungsergebnisse. Hierbei spielt auch die Verlagerung von Fällen in den Leistungsbereich 
des SGB ll weiterhin eine Rolle.  

Fehlender bezahlbarer Wohnraum führt zu längeren Verbleibzeiten in den angemieteten Gemeinschaftsunterkünften. Der Abbau von Unterbringungskapazitäten 
ist aufgrund der vorgenannten unsicheren Lage und der bestehenden langen Vertragslaufzeiten kaum kurzfristig möglich. In der Gesamtsumme verschieben 
sich die Kosten vom Leistungsbereich Asyl ins SGB ll.  

 
* Der Aufwand berechnet sich unter Berücksichtigung des Produktes 53.30.01 

** Im Ertrag 2016 ist der Asylkompromiss enthalten, der als Ausgleich der Vorjahre gezahlt wurde 
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3.4. SGB II  

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in der Metrolpolregion Rhein-Main und damit im Kreis Offenbach ist weiterhin angespannt. Die Steigerung von 
angemessenen Bruttokaltmieten liegt in den letzten drei Jahren bei 12%. 

Dazu haben sich die prognostizierten Auswirkungen der Pandemie in 2021 bestätigt. Weitere Fallzahlensteigerungen, insbesondere im ersten Quartal, bei 
Bedarfsgemeinschaften und leistungsberechtigen Personen führen zu deutlichen Aufwandssteigerungen. Seit dem Sommer stabilsiert sich der Arbeitsmarkt 
und die Fallzahlen gehen zurück.  

Dazu trägt der Bund seit Beschluss des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket eine erhöhte Bundesbeteiligung. Für 2022 sieht die 
Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 66,8 % vor.  

Die Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2022 führt ebenso, ohne Änderung der persönlichen Verhältnisse, zu einer höheren Anzahl der Leistungsberechtigten.  

 

Bei den Verwaltungskosten ist anzumerken, dass der Bund weiterhin 84,8 % der tatsächlichen Aufwendungen trägt und 15,2 % der Kosten durch den Kreis 
selbst aufgebracht werden müssen.  

Bei den Bundesbudgets 2022 ist nach aktuellen Mitteilungen mit einer Erhöhung bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen zu rechnen.  
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3.5. Landeswohlfahrtsverbandsumlage 

Die Aufgaben der überörtlichen Sozialhilfe werden in Hessen durch den Landeswohlverband (LWV) wahrgenommen. Die Hauptsäule der Finanzierung ist die 
durch die kreisfreien Städte und Landkreise zu erbringende Verbandsumlage. Gemessen wird diese an der Steuerkraft.  

Die Steuerkraft des Landkreises und die Fortsetzung der steigende Fallzahlen4, aktuell u. a. durch den Beschluss des Hessische Landtag am 8. Juli 2021 zum 
"Gesetz zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen", führen beim Kreis zu weiteren Kostensteigerungen.  

 

 

Für 2022 wird eine um 12,0 Mio. € / 16 % erhöhte LWV-Umlage in dern Haushalt eingebracht. Die Steigerung von einem Jahr auf das nächste entspricht der 
Steigerung der letzten 6 Jahre in Summe.  

3.6. Personalkosten  

Der Kreis Offenbach hat bis 2014 im Zuge der Konsolidierung und den Auflagen zurm Haushalt konsequent Stellen reduziert. Aufgabenzuwach und -verlagerung 
führen weiteren Ausweitungen des Stellenplans auch in 2022. Die Planung 2022 umfasst 1.108 Stellen und damit 148 Stellen mehr als im Vorjahr. 

Die beiden letzten Jahre waren geprägt durch die Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Hierbei spielt der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) eine zentrale 
Rolle. Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass der ÖGD als dritte Säule des Gesundheitswesens nachhaltig gestärkt werden muss. Der Pakt für den ÖGD 
soll den öffentlichen Gesundheitsdienst bis 2026 mit seinen vielfältigen Aufgaben und auf allen Verwaltungsebenen stärken und modernisieren. Für die 67 
neuen Stellen in diesem Bereich wird eine Refinanzierung durch das Land erwartet. 

Mit dem Programm „Starke Heimat Hessen“ sollen u.a. zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen für die Unterstützung bei den administrativen Aufgaben 
als besondere Finanzzuweisung durch den Kommunalen Finanzausgleich gefördert werden. Für die Umsetzung sind im Stellenplan zunächst 20 Stellen 
eingeplant. Die Personalkosten sind nach § 44a Hessisches Finanzausgleichgesetz in Verbindung mit der abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung mit dem 
Land abrechenbar. 

                                                      

4 Die Prognose der Fallzahlen 2021 enthält einen Zuwachs zu den bestätigten Fallzahlen von 2019 von fast 9%. https://www.lwv-hessen.de/lwv-politik/lwv-im-ueberblick/finanzierung.html, Stand 
15.11.2021 
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Weitere neue Stellen werden für die Fortführung der Digitalisierung der Verwaltung, die Verstetigung von laufenden oder ehemaligen Projekten wie das 
Bildungsmonitoring, das Projekt WIR im Fachdienst Integrationsbüro, den Projekten ROOF und OLoV im Fachdienst Jugend und Familie sowie der personellen 
Besetzung der Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Kreis Offenbach eingerichtet. 

 

Im Zuge der laufenden Konsolidierung werden die in der Planung vorgesehen Stellen sukzessive und nur dem tatsächlichen Bedarf entsprechend besetzt. Die 
Stellenwiederbesetzungssperre ergänzt den Konsoliderungsgedanken.  

 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der vergangenen Jahre stiegen vor allem vor dem Hintergrund der tarif- und besoldungsrechtlichen 
Anpassungen. Unabweisbarer Personalmehrbedarf wird vorrangig durch hausinterne Umsetzungen getätigt. Mit Blick auf die benötigten spezialisierten 
Fachkräfte und durch die hausinterne Umsetzung entstehende Lücken, die aufgrund der Quantität und benötigten Berufsbildung nicht alle mit selbst 
ausgebildetem Personal nachbesetzt werden können. 

 

Für die Personalkosten ist in 2022 bedeutet dies ein Zuwachs von 10,3 %. 

Ohne die Konsolidierungsmaßnahmen, die im Personalbereich schon seit 1996 bestehen, würden sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 
2022 bereits auf rund 94,4 Mio. € belaufen. Dies wären 20,6 Mio. € mehr, als die für das Jahr 2022 tatsächlich zu erwartenden Aufwendungen. 

600

800

1000

Planstellen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

M
il

li
o

n
e

n

Entwicklung der Personalkosten

prognostizierter Mehraufwand

Einsparungen durch Stellenbesetzungs- und Beförderungssperre

Personalkosten



12 

3.7. Vertragssteuerung Projektgesellschaften (ehemals PPP)  

Das PPP-Projekt zur Sanierung und Bewirtschaftung der Schule lief 2019 aus. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.05.2017 beschlossen, die beiden 
Projektgesellschaften – wie in den Verträgen vorgesehen – nach Projektende zum 30.09.2019 bzw. 31.12.2019 als alleiniger Gesellschafter fortzuführen. Im 
Kreistag vom 30.10.2019 wurde den Gesellschafts- und Beherrschungsverträgen in Zusammenhang mit der Fortsetzung der vormals mehrheitlich von privaten 
Partnern (Hochtief und SKE/VINCI) getragenen Projektgesellschaften zur Instandsetzung und Instandhaltung sowie zum Betrieb kreiseigener Schulen durch 
den Kreis als alleinigen Gesellschafter zugestimmt. 

Der Kreistagsbeschluss vom 17.05.2017 sieht ferner vor, dass innerhalb einer Frist bis zum 31.12.2021 eine Empfehlung für den Kreistag über den Umfang 
und die Beschaffungsart von Leistungen zum zukünftigen Betrieb kreiseigener Schulen anhand der Darstellung verschiedener Umsetzungsalternativen 
erarbeitet werden soll. Die Bewirtschaftung der Schulen mit der Möglichkeit von bedarfsgerechten Anpassung von Leistungsstandards und den etablierten 
Kommunikationswegen führt zu Effizienzgewinnen, die sich in der Planung abbilden. Eine gesellschaftsrechtliche Zusammenlegung mit Beibehaltung des 
Personalbestands und der Betriebsstätten kann zu weiteren Reduzierungen führen. Der Kreis Offenbach wird auch künftig an die kreiseigenen Gesellschaften 
Leistungsentgelte für die Schulbewirtschaftung zu entrichten haben. 

In 2022 belaufen sich die Leistungsentgelte auf 51,0 Mio. €. Zum Vergleich in 2019 waren es noch 56,5 Mio. €.  

3.8. Zinsen  

Für das Jahr 2022 werden für Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16,0 Mio. € geplant. Das sind 0,6 Mio. € weniger als im Vorjahr. Dies begründet sich im 
Wesentlichen durch den anhaltend niedrigen Zinsmarkt. 

Wären die Maßnahmen der Haushaltssicherung nicht realisiert worden, hätte der Kreis Offenbach für rund 141 Mio. € weitere Kredite aufnehmen müssen.  

3.9. Schulentwicklungsplan 

Nach Jahren des Rückgangs steigen die Schüler/-innenzahlen durch Zuzüge und höhere Geburtenraten wieder an. Damit wachsen die Jahrgangsbreiten 
künftiger Einschulungsjahrgänge und daraus resultiert ein zusätzlicher Bedarf an Klassenräumen erst an Grund- und dann an den weiterführenden Schulen. 
Entsprechende Schulneu- und Erweiterungsbauten, gerade in Kommunen mit Wachstumstendenzen sind notwendig. 

Siehe unten die Entwicklung der Anzahl von Schülerinnern und Schülern im Kreisgebiet5: 

                                                      

5 „Quelle: Schulentwicklungsplan 2018 Allgemeinbildende Schulen (ohne Schule für Erwachsene) laut Beschluss des Kreistages vom 20. Juni 2018“ 
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Darüber hinaus führen weitere Faktoren – teilweise auch schon in der Vergangenheit - zu einem Mehrbedarf an Räumlichkeiten.  

• Land Hessen: Änderung des Hessischen Schulgesetzes 2011 und die Umsetzung der einer an Inklusion ausgerichteten Pädagogik an Regelschulen  
• Bund: Beschluss des Ganztagsförderungsgesetz im September 2021 und damit einhergehend ab dem Schuljahr 2026/2027 die schrittweise Einführung 

des Anspruchs auf einen ganztägigen Betreuungsplatz für Grundschulkinder  
• Kreis: Beschluss der Umsetzung der flächendeckenden Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2022/2023 

Somit fließt zukünftig nicht nur der erforderliche Flächenmehrbedarf für Schulbauten in die Planungen ein, sondern auch dem Platz für vorgenannte 
Entwicklungen muss Rechnung getragen werden. Hierbei fließen nicht nur die steigenden Baukosten mit ein, sondern auch die Kosten durch Verzögerungen 
bei der Beschaffung dieser.6 

Für die Umsetzung der Schulentwicklung sind im Haushalt 2022 Auszahlungen investiv in Höhe von ca. 25,5 Mio. € berücksichtigt. Die besondere Dynamik der 
Entwicklung macht das Stellen von Interimsmodulen zur Überbrückung notwendig. Diese werden im Plan nunmehr gesondert mit einem Aufwand von 6,2 Mio. 
€ ausgewiesen.  Für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen werden in 2022 0,5 Mio. € Aufwand kalkuliert.  

                                                      

6 HLT-RS 1117/2021 
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4. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 

4.1. Fortlaufende Maßnahmen 

Potentiale zur Konsolidierung werden fortlaufend konsequent geprüft und ausgeschöpft. 

• Wirtschaftlichkeitsanalysen und Folgekostenberechnungen als Entscheidungsgrundlagen 

• Unterjähriges Monitoring in unterschiedlichen Bereichen bspw. in der Jugendhilfe 

• Verstärktes Vertragscontrolling 

• Durchführung von Budget- und Steuerungsgesprächen  

• Überprüfung der Gebühren mit Ermessensspielraum 

• Kennzahlen und Vergleichsringtätigkeiten 

• Prüfung Verzicht bzw. Reduktion freiwilliger Leistungen  

• Organisatorische Überlegungen / Aufgabenbündelungen 

• Stellenbesetzungssperren 

• Veräußerungen 

• Kreisumlagenerhöhung 

4.2. Budgetplanung, Budgetgespräche  

Die Deckelung von Aufwendungen ist eines der Konsolidierungsinstrumente, welches in der Budgetplanung greift. Aufgrund der Durchführung von 
Budgetgesprächen konnte die Erhöhung der Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für 2022 bedingt durch die Pandemielage auf 1 Mio. 
€ reduziert werden. Dieses Instrument wird auch in den kommenden Jahren für die Konsoliderung herangezogen. 

4.3. Aufgabenkritik 2018 

Die Ergebnisse der Aufgabenkritik 2018 fließen und flossen in die Konsolidierung ein.7 

Ziel war es mit der Aufgabenkritik insgesamt über drei Jahre 3,5 Mio. € zu konsolidieren. Dieses wurde mehr als erfüllt.  

Zielsetzung in 2018 war eine Einsparung durch die Aufgabenkritik in Höhe von 2 Mio. €. Nach Rechnungsschluss konnten in 2018 haushaltsrelevant 1,3 Mio. € 
konsolidiert werden. Zielsetzung in 2019 war eine Einsparung durch die Aufgabenkritik in Höhe von mindestens 1 Mio. €, die nach Rechnungsschluss 
haushaltsrelevant mit 1,7 Mio. € belegt werden konnten. Die Maßnahmen für 2020 umfassen mindestens 0,5 Mio. € Konsolidierungspotential, die den 
Kreishaushalt entlasten sollen. Es konnte eine Konsolidierungssumme von 25,4 Mio. € zugunsten des Ergebnisses erzielt werden.  

                                                      

7 Siehe hierzu auch Anlage A Seite 2 
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Zudem werden weitere Maßnahmen auf Konsolidierungspotential geprüft wie z.B.: 

Digitalisierung:  
Reduktion der externen Aktenlagerung sowie Reduktion der Papierkosten 

Vermehrter Einsatz von Onlinemedien 

 

Für 2022 ist eine weitere Aufgabenkritik geplant.  

Darüber hinaus wird die Konsolidierung in die regelmäßige Berichtspflicht an den Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 28 GemHVO einbezogen. 

4.4. Freiwillige Leistungen 

Die freiwilligen Leistungen werden seit 2006 jährlich buchungsstellenscharf auf den Prüfstand gestellt.  

Die freiwilligen Leistungen werden nach folgenden Merkmalen unterschieden: 

Maßnahmen, die rein freiwilliger Natur sind, 

freiwillige Leistungen, die von Dritten gefördert werden,  

sowie Leistungen, die durch eine Satzung oder einer Richtlinie festgelegt sind. 

Analog zum Haushalt 2021 werden vertragliche Verpflichtungen, die freiwillige Aufgabenstellungen regeln, gesondert im Anhang B dargestellt. Diese werden 
eigenverantwortlich im Hinblick auf mögliche Ausstiegsszenarien überprüft. 

Dem Anhang B kann die Gegenüberstellung der freiwilligen Leistungen entnommen werden. Der Kreis Offenbach hat freiwillige Leistungen 2022 in Höhe von 
1,5 Mio. € (exklusive der o. g. vertraglichen Verpflichtungen und Mitgliedsbeiträge) eingeplant, dies entspricht 0,22 % des ordentlichen Aufwandes.  

4.5. Ziele, Kennzahlen und Vergleichsringtätigkeiten 

Seit 2008 werden im Haushaltsplan für jedes Produkt Ziele sowie Grund- und Kennzahlen ausgewiesen. Diese werden unterjährig im Berichtswesen abgebildet. 
Erstmalig für den Haushaltsplan 2013 wurde ein übergeordnetes Kennzahlenset entworfen, welches 2014 im Zuge der Überarbeitung den strategischen 
Sachzielfeldern zugeordnet wurde.  

Einzelne Schwellen-/Zielwerte wurden in den vergangenen Jahren durch Vorlagen an den Kreistag beschlossen. Mit Blick auf die ersten Erfahrungen der 
Steuerung über das strategische Zielsystem und dessen Kennzahlen wurden in den vergangenen Jahren die übergeordneten Kennzahlen entsprechend 
angepasst und durch weitere Schwellen-/Zielwerte ergänzt. Diese sind im Haushalt entsprechend enthalten. 

Der Kreis hat 2019 eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Zielsetzungen und damit einhergehend die steuerungsrelevanten Kennzahlen 
überarbeitet. Die neuen Zielformulierungen sind in den Haushalt 2021 eingeflossen. Aktuell wird verwaltungsintern an der Überarbeitung der zugehörigen 
Kennzahlen gearbeitet.   

Darüber hinaus, nimmt der Kreis Offenbach an folgenden Vergleichsringen teil, in denen die Kommunen über festgelegte Kennzahlen ihre Kosten und 
Leistungen in unterschiedlichen Bereichen vergleichen und voneinander lernen können: Vergleichsring SGB Xll, Vergleichsring SGB Vlll, Vergleichsring 
Digitalisierung. 
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5. Ausblick  

Für das Jahr 2022 und den fünfjährigen Planungszeitraum kann der Kreis positive Planungswerte ausweisen. Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt über 
die vorhandene ungebundene Liquidität. 

Für diesen Planungszeitraum ist, neben den aufgeführten Kostenblöcken, keinesfalls zu vernachlässigen welche Kosten und Anstregungen auf die Verwaltung 
und die Schulen im Rahmen der Digitalisierung zu kommen werden. Der Kreis Offenbach befindet sich hierbei auf einem guten Weg für die Zukunftsfähigkeit 
einer modernen Verwaltung als auch einem gut ausgestattetenen Schulstandort in der Metrolpolregion RheinMain.  

Hinzu kommt neben dem eigentlichen Flächenmehrbedarf an Schulen aufgrund der steigenden Zahlen an Schülerinnen und Schülern und der gesellschaftlichen 
Entwicklung des Themas Schule auch die ernorme Steigerung von Baukosten, u. a. aufgrund von Rohstoffmängeln.  

Wirtschaftliches Handeln der Politik und der Verwaltung unter der obersten Priorität der Haushaltskonsolidierung haben in den vergangenen 15 Jahren zu 
Einsparungen in dreistelliger Millionenhöhe geführt. In Verbindung mit der Hessenkasse und einer fortgeführten guten Disziplin der Haushaltssicherung möchte 
der Kreis Offenbach weiterhin ausgeglichene Haushalte vorlegen. 

Aus diesem Grund verpflichtet sich der Kreis selbst, das Instrument der Haushaltssicherung weiter zu nutzen und das Konzept als Leitlinie zur 
Haushaltssicherung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit fortzuführen.  

 

 



Haushaltssicherung 2005 ff. Anlage A

Seite 1

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 

Haushaltsjahr

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2005

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2006

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2007

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2008

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2009

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2010

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2011

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2012 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2013 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2014 **

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2015

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2016

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2017

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2018

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2019

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2020

Endsumme: 47.281.996 € *

* Von 2008 bis 2015 wurde jährlich von einem Potential von rd. 1 Mio. Euro ausgegangen.

** 2014 sind die Einsparungen aus der Aufgabenkritik enthalten.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aus den Auflagen des Regierungspräsidiums

Haushaltsjahr Haushaltssperren Veräußerungen Kreisumlageerhöhung

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2005 197.313 € 172.301 € 7.784.911 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2006 2.660.000 € 3.469.761 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2007 1.092.000 € 321.233 € 16.182.239 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2008 1.032.280 € 252.296 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2009 570.186 € 32.520 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2010 675.690 € 133.245 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2011 4.007.671 € 4.616.817 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2012 2.998.308 € 1.168.458 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2013 11.893.139 € 886.919 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2014 0 € 7.505.015 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2015 0 € 715.484 € 183.557 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2016 0 € 704.054 € 671.661 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2017 0 € 883.754 € 757.020 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2018 0 € 777.677 € 16.550 € 5.247.337 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2019 0 € * 716.180 € 0 € 0 €

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2020 0 € * 759.430 € 8.189.905 € 0 €

Endsumme: 25.126.588 € 11.052.605 € 28.377.258 € 29.214.487 €

*vorläufiger kalkulatorischer Wert

Gesamtbetrag haushaltsrelevante Konsolidierungssumme 2005-20 141.052.933 € bestehend aus: Konsolidierungssumme, Haushaltssperren, 

Stellenbesetzungssperren, Veräußerungen und Kreisumlageerhöhungen

717.616 €

308.096 €

haushaltsrelevante Einsparungen p. a. 

574.287 €

Stellenbesetzungs-

sperren

928.748 €

1.005.777 €

647.536 €

417.784 €

16.484.534 €

1.694.353 €

haushaltsrelevante

Konsolidierungssumme

10.432.628 €

5.088.727 €

2.220.260 €

521.093 €

2.724.373 €

1.966.380 €

869.974 €

935.230 €

781.977 €

657.755 €

627.590 €

1.260.301 €

716.919 €

648.437 €

610.283 €

437.428 €

499.933 €
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